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Protokoll über die, am Dienstag, 09.04.2019  um 19.00 Uhr im Gasthaus Lindenhof stattgefundene ORDENTLICHE SITZUNG des GEMEINDERATES ÖFFENTLICHER TEIL  Fraktion ÖVP:  Bgm. Josef Schmidl-Haberleitner, Vzbgm. Irene Wallner-Hofhansl, StR Irene Heise, UStR DI Fritz Brandstetter, StR DI Josef Wiesböck, GR Franz Kerschbaum, GR Thomas Tweraser,  GR Markus Naber BA MA MSc, GR Jutta Polzer, GR Elisabeth Szerencsics,  GR Maria Auer, GR DI Erik Kieseberg, GR Roswitha Hejda, GR Söldner Fraktion SPÖ:  Vzbgm. Alfred Gruber, GR Dr. Peter Großkopf , StR Reinhard Scheibelreiter, GR Ing. Anton Strombach, GR Ing. Thomas Ded , Fraktion WIR:  StR Wolfgang Kalchhauser, GR Günter Fahrner, GR Ing. Jochen Pintar Fraktion FPÖ:    GR Mag. Helfried Jedlaucnik, GR DI Verena Nekham, StR  Anna-Leena Krischel Bakk.phil Fraktion GRÜNE:   GR Christine Leininger, UStR Michael Sigmund, GR Philip Renner Fraktion NEOS:      GR Tanja Ehnert,   Entschuldigt: GR Michael Soder MSc (SPÖ), GR Franz Alexander Langer (SPÖ)  GR Ing. Robert Hartlieb, Entschuldigt   verspätet:     Frühzeitig verlassen:  Auskunftspersonen: StADirin. Andrea Hajek Schriftführerin:  Evelyn Stattin Beginn:   19:00 Uhr Ende:    21:33 Uhr  Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung zur festgesetzten Zeit, die Einladungen sind erfolgt, die Beschlussfassung ist gegeben.   Es liegen 2 Dringlichkeitsantrag vor.  1. Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des Gemeinderates am 09.04.2019 eingebracht von der Fraktion SPÖ bzgl. Resolution Pressbaum weitere Verdichtung  Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den  Antrag: Der Gemeinderat möge dem Antrag die Dringlichkeit zuerkennen. Entscheidung: Dafür: Einstimmig  Die inhaltliche Behandlung findet unter TOP 18 statt.  



Gemeinderatssitzung 09.04.2019  – öffentlicher Teil 

2   

2. Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des Gemeinderates am 09.04.2019 eingebracht von Bgm. Schmidl-Haberleitner bezüglich eines Angebotes der Wiener Städtischen Versicherung/ Prozesskostenablöse EVN Wasser/WISAK, Katastrophenschaden vom 02. 05. 2018 an der Ufermauer der Dürren Wien Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den  Antrag: Der Gemeinderat möge dem Antrag die Dringlichkeit zuerkennen. Entscheidung: Dafür: Einstimmig  Die inhaltliche Behandlung findet unter TOP 28 statt.   Der Bürgermeister geht wie folgt in die Tagesordnung ein:   TAGESORDNUNG Öffentlicher Teil  1. Entscheidung über Einwendungen zum Protokoll der letzten Sitzung 2. Beschluss RA 2018 incl. Bericht Prüfungsausschuss (StR DI Wiesböck, GR Dr. Großkopf) 3. Nachträgliche Genehmigung gem. § 38 NÖGO 1973 einer Auftragsvergabe bzgl. Ballfangzaun (Bgm.Schmidl-Haberleitner) 4. Nachträgliche Genehmigung gem. § 38 NÖGO 1973 von laufenden Versicherungsverträgen (StR DI Wiesböck) 5. Wartungsvertrag ABA Firma Xylem (UStR DI Brandstetter) 6. Anpassung Plakatierungsentgelt (StR Scheibelreiter) 7. Anschaffung eines Baggers (GR Mag. Jedlaucnik) 8. Stadtsaal – Verlängerung Mietvertrag mit Pfadfindern (GR Mag. Jedlaucnik) 9. Stadtsaal – Verlängerung Leihvertrag mit GH Mayer(GR Mag. Jedlaucnik) 10. Bericht Bibliothek (Bgm. Josef Schmidl-Haberleitner) 11. Bericht Neubau Feuerwehrhaus (Bgm. Josef Schmidl-Haberleitner) 12. KIGA – Essen (StR Heise) 13. Auftragsvergabe Kollektivunfallversicherung Ferienspiel (Vzbgm.Wallner-Hofhansl) 14. Mitgliedschaft Museen und Sammlungen NÖ (StR Kalchhauser) 15. EDV Softwareanschaffung Übertrag (StR DI Wiesböck) 16. Auslagerung Wassertätigkeiten an die Fa. PKomm (StR DI Wiesböck) 
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17. Gesundheitsübungen 15 Minuten (StR DI Wiesböck) 18. Inhaltliche Behandlung von Dringlichkeitsanträgen 19. Berichte  Zu TOP 1 – Entscheidung über Einwendungen zum Protokoll der letzten Sitzung Es liegen keine Einwendungen zum Protokoll der Sitzung vom 27.02.2019 vor. Das Protokoll ist somit genehmigt.   Zu Top 2 – Beschluss RA 2018 incl. Bericht Prüfungsausschuss Sachverhalt (vorbereitet von StR DI Wiesböck/M.Tschebul) Der RA 2018 wurde ordnungsgemäß kundgemacht und liegt zur öffentlichen Einsichtnahme vom 25.03.2019 bis 08.04.2019 auf.  Innerhalb der Auflagefrist eingebrachte Stellungnahmen von Gemeindemitgliedern werden in der Sitzung des Gemeinderates am 09.04.2019 behandelt.  Im RA 2018 ist folgendes zu beachten:  
 BZ für aoH Straßenbau € 230.000,00 erhalten.   Nachstehend die Summen des RA 2018 und die Kundmachung des RA 2018:  

  



Gemeinderatssitzung 09.04.2019  – öffentlicher Teil 

4   

 
   

 



Gemeinderatssitzung 09.04.2019  – öffentlicher Teil 

5   

  

  



Gemeinderatssitzung 09.04.2019  – öffentlicher Teil 

6   

 

                                                                                                                             Als Teil des RA lt. NÖGO 1973 §83 Abs.1 liegt die Bilanz der Pressbaumer Kommunal GmbH Hauptstraße 63, 3021 Pressbaum, als 100% Tochter der Stadtgemeinde Pressbaum, bei.  Die Bilanz 2017 weist folgende Kennzahlen aus:  Bilanzgewinn  € 230.393,89 Anlagevermögen  €    11.753.607,27 Verbindlichkeiten €      9.489.312,60   Die Bilanz sowie der Geschäftsbericht und der Bericht des Wirtschaftsprüfers wurde bereits in der GR Sitzung vom 19.09.2018 Top 15 zur Kenntnis gebracht.  Der RA 2018 wird in der Sitzung des Finanzausschusses am 27.03.2019 vorberaten. Der RA 2018 wird in der Sitzung des Stadtrates am 01.04.2019 vorberaten.  Der RA 2018 wird dem Prüfungsausschuss zur Bestätigung der rechnerischen Richtigkeit und der Übereinstimmung mit dem VA 2018 bzw. den 
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Nachtragsvoranschlägen (gem. §82 (2) NÖ GO 1973), unter Berücksichtigung der vorliegenden Abweichungen gegenüber dem Voranschlag, innerhalb der Auflagefrist, am 05.04.2019, vorgelegt.  GR Dr. Großkopf berichtet über den Prüfungsausschuss 
 Angesagte Kassenprüfung Die Kontenstände in den Kontenblättern wurden zum aktuellen Tag sowie zum 31.12.2018 überprüft und Übereinstimmung festgestellt. Ebenso wurde der Bargeldstand überprüft und Übereinstimmung festgestellt.  
 Rechnungsabschluss 2018 Fragen Dr. Grosskopf: Ausgaben f. Katastrophen: 4.5.2018 Starkregenereignis. Förderungen sind tw. schon eingegangen. Zuführung an den AoH: 30000 f. Sportplatz (Ballfangzaun), Rest auf Feuerwehrgebäude Im Zuge des Rechnungabschlusses hat der Prüfungsausschuss die Gemeindegebarung zu prüfen. Prüfung des Rechnungsabschlusses 2018 
 im oH wurde gegenüber dem VA ein Überschuss von 500.000 € erzielt. Dabei wurden in allen Budgetgruppen, ausgenommen Instandhaltung der Gemeindestraßen und Brücken Verbesse-rungen der Salden von Einnahmen und Ausgaben  festgestellt. In der Hauptverwaltung wurde statt einen veranschlagten Abgang von - 30.502 € ein Überschuss von 22.424 € erzielt. Beim Kindergarten 2 reduzierte sich der veranschlagte Abgang um 123.966 € auf – 264.934 €. Ebenso in der Musikschule. Hier war der Abgang um 64.963 € geringer und betrug -90.637 € Beim Friedhof vergrößerte sich der veranschlagte Abgang durch die erforderlichen Sanierungsarbeiten um 55.649 € auf - 99.049  Bei den Wasserversorgungsanlagen konnte der veranschlagte Einnahmen/Ausgabenüber-schuss  um 216.226 € auf 340.226 € erhöht werden. Bei den Abwasseranlagen gab es einen um 50.190 € höheren Überschuss, der   1.057.090 € betrug. Der Abgang bei der Müllentsorgung wurde von veranschlagten 117.200 € auf 50.209 € reduziert. Der veranschlagte  Einnahmen/Ausgabenüberschuss in der Finanzverwaltung  erhöhte sich um 83.945 € auf 9.863.345 €.  Hauptgrund waren hier die gegenüber  den vorgegebenen um 185.737 € höheren Ertragsanteile, die 6.103.073 € stiegen. Auch die Einnahmen aus der Aufschließungsabgabe  lagen um 34.681 € über dem Voranschlag. Die Kommunalsteuereinnahmen blieben allerdings mit 986.352 € um 13.648 €   unter den Erwartungen  Im Zentralamt der Hauptverwaltung, im Bauamt und beim Wirtschafshof erhöhten sich die Ersätze von  anderen Verwaltungszweigen gegenüber dem veranschlagten Durchschnittswert deutlich. 
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Der Betriebsaufwand   war mit 3,186 Mio € um 126.563 € geringer als veranschlagt. Die Personalausgaben lagen mit 3,1 Mio € um 129.564 € unter dem Voranschlag. 
 Im aoH betrug der Überschuss 2.697.568 €. Die Ausgabemöglichkeiten wurden in diesem Umfang nicht genützt 
 Der Schuldenstand reduzierte sich gegenüber dem Voranschlag um 3,2% auf 17,828 Mio €. 
 Die  Haftungen verringerten sich sogar um 3.5 Mio € auf 7,49 Mio €. Die Haftungen für den Kredit FF-Gebäude wurden nicht in Anspruch genommen.  Rechnungsquerschnitt Der Saldo 1, d.h. die Deckung der laufenden Ausgaben durch die laufenden Einnahmen  verbesserte sich auf 832.193 € (+52%).  Der negative Saldo der Vermögensgebarung lag mit   2,948 Mio € um  2,44 Mio € (45%) hinter dem Wert des Voranschlags.  Grund waren weniger erworbene Vermögenswerte als erwartet. Der Saldo der  Finanzgebarung war um 556.613 € geringer als veranschlagt. Es wurden weniger Kredite aufgenommen. Die Summe der Salden des  Rechnungsquerschnitts  war daher mit 450.954 € positiv und nicht wie angenommen mit – 2,266 Mio € negativ.   Kennzahlen Die Quote der Eigenfinanzierungsfähigkeit  (EFQ)  hat sich von 82,46% auf 97,3 % verbessert, liegt aber immer noch unter 100 %. Die Quote der freien Finanzspitze (FSQ) hat sich von 1,5 % auf 6,5 % verbessert, ist aber nach wie vor zu gering, um aus eigener Kraft investieren zu können. Die auf 16,8% gestiegene öffentliche Sparquote (ÖSQ) zeigt noch immer keinen ausreichenden Spielraum für das Budget Nur die Schuldendienstquote hat sich auf knapp über 10 % verbessert und kann ab diesem Wert als positiv beurteilt werden. Die Verschuldungsdauer sank von veranschlagten 17,4 Jahren auf 11,4 Jahre   Gesamtbeurteilung Aufgrund  der errechneten Kennzahlenentwicklung des RA 18 im Vergleich zum VA kann die budgetäre Lage der Gemeinde als leicht über dem Durchschnitt liegend eingestuft werden. Allerdings er-fordern die geringe Eigenfinanzierungsfähigkeit und niedrige freie Finanzspitze, dass die künftige Vermögens- und Finanzgebarung der Gemeinde unter strenger Bedachtnahme auf entsprechende Zweckmäßigkeit sowie  höchstmögliche Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit erfolgt.   StR DI Wiesböck stellt den Antrag:  Der Gemeinderat möge den vorliegenden Rechnungsabschluss 2018, inklusive Beilagen, inkl. Bilanz der Fa. PKomm für das Jahr 2017 beschließen. Entscheidung:  Dafür: Mehrheit d. GR 
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Stimmenthaltung: StR Kalchhauser, GR Pintar, GR Ehnert, GRÜNEN, StR Krischel bakk.phil. Abstimmung fand ohne GR Fahrner statt Mehrheitlich angenommen Wortmeldung: StR Kalchhauser, GR Mag. Jedlaucnik, GR Ehnert, GR Renner, GR Dr. Großkopf, StR DI Wiesböck,   zu Top 3 – Nachträgliche Genehmigung einer Auftragsvergabe des Herrn Bürgermeisters Sachverhalt:(vorbereitet von Bgm. Schmidl-Haberleitner/Mag. Hager) Aktueller Stand beim Projekt Ballfangzaun: Bei der Besprechung am Sportplatz der Stadtgemeinde Pressbaum am Vormittag des 13.02.2019 mit Land, Fußballverband, Vereinsobmann und Bürgermeister wurde nachfolgender Vorschlag erarbeitet: Die neuen Gesamtkosten für die Errichtung eines Zaunes samt Einreichung und Bauverfahren in Kooperation zwischen Strabag und PKomm ergeben Errichtungskosten von € 49.255,76 Brutto. Diese sollen in zwei Teilrechnungen aufgeteilt werden; mit den Rechnungsadressaten USV Pressbaum zu gesamt € 15.255,76 brutto inklusive rund € 6.000,- Förderung durch Fußballverband & Sportunion einerseits sowie andererseits Stadtgemeinde Pressbaum zu € 34.000,- Brutto inklusive Förderung durch das Land in der Höhe von € 4.000,-. Der USV hat mittlerweile die Kostenübernahme der € 15.255,76 Brutto schriftlich bestätigt. Ergänzend zum Grundsatzbeschluss des Gemeinderates vom 24.10.2018 bezahlt der USV Pressbaum sodann als Rechnungsadressat gemäß dieser Zahlungsvereinbarung € 15.255,76 Brutto direkt an die Strabag als Rechnungsadressat der Teilrechnung. Bei der Vergabeverhandlung am 26. Februar 2019 wurde von der Strabag zwar einer nochmals reduzierten Auftragssumme von € 41.691,25 zugestimmt. Allerdings empfiehlt die PKomm dringend, die ursprüngliche Auftragshöhe von € 43.855,76 Brutto für die Strabag zu beschließen, da im neuerlichen reduzierten Angebot alle Regien herausgestrichen wurden, alle Massen reduziert wurden und es keinen einzigen Cent Reserve gibt. Nachdem die Strabag auf Grund ihres Bauzeitenplans am 11. März 2019 mit den Arbeiten beginnen müsste, wurde vom Bürgermeister ein Umlaufbeschluss mit allen Fraktionschefs (Abgabetermin: 8. März 2019) eingeholt und in weiterer Folge - nach positiver Rückmeldung durch die Fraktionschefs -  der Auftrag erteilt. Diese Auftragserteilung wird gemäß § 38 (3) und (4) NÖ GO hiermit dem Gemeinderat nachträglich zur Genehmigung vorgelegt.  Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner stellt den  Antrag: Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Pressbaum möge gemäß § 38 (3) und (4) NÖ GO nachträglich die Auftragserteilung des Bürgermeisters vom 8. März 2019 an die PKomm gemäß dem Vergabeverhandlungsprotokoll vom 26. Februar 2019 mit der Strabag zur Errichtung eines Ballfangzauns am Sportplatz Pressbaum zu einer Bruttogesamtsumme von € 34.000,- als Anteil der Stadtgemeinde Pressbaum an den Projektgesamtkosten genehmigen. Die Stadtgemeinde verpflichtet sich also zur Zahlung der Rechnung der PKomm in der Höhe von € 5.400,- Brutto sowie der 1. Teilrechnung der Strabag über € 28.600,- Brutto. Die Zahlung der 2. Teilrechnung der Strabag in der Höhe von € 15.255,76 Brutto soll gemäß Vereinbarung direkt durch den Verein erfolgen.   Bedeckung: 
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Haushaltskonto Buchung: HH-St.: 5/262000-050000 Sonderanlagen Sportplatz Haushaltskonto Bedeckung: a. o. H. Projekt – Sportplätze (Abwicklung Sollüberschüsse Vorjahre: 6/262000+963000 mit € 30.000,- und Sportförderung (Land) mit € 4.000,-)  Entscheidung: Dafür: Einstimmig Abstimmung findet ohne StR DI Wiesböck statt.  Zu Top 4 - Nachträgliche Genehmigung von seit Jahren laufenden Versicherungsverträgen  Sachverhalt (vorbereitet von StR DI Wiesböck/Thomas Hager)  In früheren Jahren wurden diverse Versicherungsverträge direkt vom jeweiligen Herrn Bürgermeister über Herrn Dr. Toifl unter dem Titel „laufende Verwaltung“ beauftragt. Es handelt sich dabei um folgende Verträge:  1. Wirtschaftshof: WU-755AR Haftpflichtversicherung bei der Uniqa seit 1.1.2016 2. Wirtschaftshof: WU-614EK Haftpflichtversicherung bei der Uniqa seit 1.1.2016 3. Wirtschaftshof: WU-949FR Haftpflichtversicherung bei der Uniqa seit 1.6.2012 4. Wirtschaftshof: WU-651CN Haftpflichtversicherung bei der Uniqa seit 1.8.2013 5. Wirtschaftshof: WU-815CL Haftpflichtversicherung bei der Uniqa seit 8.3.2006 6. Wirtschaftshof: WU-344FJ Haftpflichtversicherung bei der Uniqa seit 15.1.2013 7. Wirtschaftshof: WU-492FO Haftpflichtversicherung bei der Niederösterreichischen Versicherung seit 5.7.2012 8. Wirtschaftshof: WU-329CE Kasko- (bis zum 30.09.2019) + Haftpflichtversicherung (ab 1.10.2019) bei der Uniqa seit 30.09.2016 9. Wirtschaftshof: WU-814GP Haftpflichtversicherung bei der Uniqa seit 31.7.2015 10. Feuerwehr Pressbaum: WU-440EP: Blaulichtsuperpolizze bei der Niederösterreichischen Versicherung seit 01.06.2010 11. Feuerwehr Pressbaum: PL-407CD: Blaulichtsuperpolizze bei der Niederösterreichischen Versicherung seit 10.11.2017 12. Feuerwehr Pressbaum: WU-68NJ: Blaulichtsuperpolizze bei der Niederösterreichischen Versicherung seit 01.02.2004 13. Feuerwehr Pressbaum: WU-758M: Blaulichtsuperpolizze bei der Niederösterreichischen Versicherung seit 01.02.2004 14. Feuerwehr Rekawinkel: WU-30CD u. a. KFZ der FF Rekawinkel: Feuerversicherung bei der Niederösterreichischen Versicherung seit 01.06.2006 15. Feuerwehr Rekawinkel: WU-13LL: Blaulichtsuperpolizze bei der Niederösterreichischen Versicherung seit 21.01.2013 16. Feuerwehr Rekawinkel: WU-30CD: Blaulichtsuperpolizze bei der Niederösterreichischen Versicherung seit 01.01.2014 17. Feuerwehr Rekawinkel: WU-901GK: Blaulichtsuperpolizze bei der Niederösterreichischen Versicherung seit 26.02.2015 18. Feuerwehr Rekawinkel: N665.86: Blaulichtsuperpolizze bei der Niederösterreichischen Versicherung seit 01.01.2014 19. Feuerwehr Rekawinkel: N 6.451: Blaulichtsuperpolizze bei der Niederösterreichischen Versicherung seit 18.03.2013 
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20. Feuerwehr Rekawinkel: WU-121FK: Blaulichtsuperpolizze bei der Niederösterreichischen Versicherung seit 12.04.2013 21. Feuerwehr Rekawinkel: E-Geräte-/Anlagenversicherung bei der Niederösterreichischen Versicherung seit 12.04.2006   Die Bedeckung wird seit Jahren im jeweiligen Voranschlag vorgesehen und ist auch im VA 2019 gegeben. Nunmehr soll – auf Grund des geplanten und notwendigen Weiterlaufens dieser Versicherungsverträge – nachträglich auch ein Beschluss des Gemeinderates auf Grund der mittlerweile mehrjährigen Laufzeiten eingeholt werden. Der erste Teil dieser seit Jahren laufenden Versicherungsverträge wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 27. Februar 2019 nachträglich genehmigt.    StR DI Josef Wiesböck stellt den  Antrag: Der Gemeinderat möge den Abschluss der folgenden Versicherungsverträge im Nachhinein genehmigen: 1. Haftpflichtversicherung für den WU-755AR bei der Uniqa für den Wirtschaftshof mit einer derzeitigen Jahresprämie von € 990,38 Haushaltskonto Buchung: HH-St.: 1/821000-670000 Fuhrpark Versicherungen Haushaltskonto Bedeckung: HH-St.: 1/821000-670000 Fuhrpark Versicherungen 2. Haftpflichtversicherung für den WU-614EK bei der Uniqa für den Wirtschaftshof mit einer derzeitigen Jahresprämie von € 765,17 Haushaltskonto Buchung: HH-St.: 1/821000-670000 Fuhrpark Versicherungen Haushaltskonto Bedeckung: HH-St.: 1/821000-670000 Fuhrpark Versicherungen 3. Haftpflichtversicherung für den WU-949FR bei der Uniqa für den Wirtschaftshof mit einer derzeitigen Jahresprämie von € 1.265,93 Haushaltskonto Buchung: HH-St.: 1/821000-670000 Fuhrpark Versicherungen Haushaltskonto Bedeckung: HH-St.: 1/821000-670000 Fuhrpark Versicherungen  4. Haftpflichtversicherung für den WU-651CN bei der Uniqa für den Wirtschaftshof mit einer derzeitigen Jahresprämie von € 1.057,05 Haushaltskonto Buchung: HH-St.: 1/821000-670000 Fuhrpark Versicherungen Haushaltskonto Bedeckung: HH-St.: 1/821000-670000 Fuhrpark Versicherungen 5. Haftpflichtversicherung für den WU-815CL bei der Uniqa für den Wirtschaftshof mit einer derzeitigen Jahresprämie von € 449,44 Haushaltskonto Buchung: HH-St.: 1/821000-670000 Fuhrpark Versicherungen Haushaltskonto Bedeckung: HH-St.: 1/821000-670000 Fuhrpark Versicherungen  6. Haftpflichtversicherung für den WU-344FJ bei der Uniqa für den Wirtschaftshof mit einer derzeitigen Jahresprämie von € 2.273,39 Haushaltskonto Buchung: HH-St.: 1/821000-670000 Fuhrpark Versicherungen Haushaltskonto Bedeckung: HH-St.: 1/821000-670000 Fuhrpark Versicherungen  7. Haftpflichtversicherung für den WU-492FO bei der Niederösterreichischen Versicherung für den Wirtschaftshof mit einer derzeitigen Jahresprämie von € 202,75 Haushaltskonto Buchung: HH-St.: 1/821000-670000 Fuhrpark Versicherungen Haushaltskonto Bedeckung: HH-St.: 1/821000-670000 Fuhrpark Versicherungen 8. Kasko- (bis zum 30.09.2019) + Haftpflichtversicherung (ab 1.10.2019) für den WU-329CE bei der Uniqa für den Wirtschaftshof mit einer derzeitigen Jahresprämie von € 1.578,40 Haushaltskonto Buchung: HH-St.: 1/821000-670000 Fuhrpark Versicherungen 
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Haushaltskonto Bedeckung: HH-St.: 1/821000-670000 Fuhrpark Versicherungen 9. Haftpflichtversicherung für den WU-814GP bei der Uniqa für den Wirtschaftshof mit einer derzeitigen Jahresprämie von € 453,77 Haushaltskonto Buchung: HH-St.: 1/821000-670000 Fuhrpark Versicherungen Haushaltskonto Bedeckung: HH-St.: 1/821000-670000 Fuhrpark Versicherungen  10. Blaulichtsuperpolizze (Haftpflicht+Fahrzeug-Kasko+Rechtsschutz) für den WU-440EP bei der Niederösterreichischen Versicherung für die Feuerwehr Pressbaum mit einer derzeitigen Jahresprämie von € 624,26 Haushaltskonto Buchung: HH-St.: 1/164000-670010 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Versicherung FF Pressbaum  Haushaltskonto Bedeckung: HH-St.: 1/164000-670010 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Versicherung FF Pressbaum 11. Blaulichtsuperpolizze (Haftpflicht+Fahrzeug-Kasko+Rechtsschutz) für den PL-407CD bei der Niederösterreichischen Versicherung für die Feuerwehr Pressbaum mit einer derzeitigen Jahresprämie von € 455,36 Haushaltskonto Buchung: HH-St.: 1/164000-670010 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Versicherung FF Pressbaum  Haushaltskonto Bedeckung: HH-St.: 1/164000-670010 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Versicherung FF Pressbaum 12. Blaulichtsuperpolizze (Haftpflicht+Fahrzeug-Kasko+Rechtsschutz) für den WU-68NJ bei der Niederösterreichischen Versicherung für die Feuerwehr Pressbaum mit einer derzeitigen Jahresprämie von € 455,36 Haushaltskonto Buchung: HH-St.: 1/164000-670010 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Versicherung FF Pressbaum  Haushaltskonto Bedeckung: HH-St.: 1/164000-670010 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Versicherung FF Pressbaum 13. Blaulichtsuperpolizze (Haftpflicht+Fahrzeug-Kasko+Rechtsschutz) für den WU-758M bei der Niederösterreichischen Versicherung für die Feuerwehr Pressbaum mit einer derzeitigen Jahresprämie von € 395,32 Haushaltskonto Buchung: HH-St.: 1/164000-670010 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Versicherung FF Pressbaum  Haushaltskonto Bedeckung: HH-St.: 1/164000-670010 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Versicherung FF Pressbaum 14. Feuerversicherung für den WU-30CD u. a. KFZ der FF Rekawinkel bei der Niederösterreichischen Versicherung für die Feuerwehr Rekawinkel mit einer derzeitigen Jahresprämie von € 545,30 Haushaltskonto Buchung: HH-St.: 1/164000-670020 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Versicherung FF Rekawinkel  Haushaltskonto Bedeckung: HH-St.: 1/164000-670020 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Versicherung FF Rekawinkel 15. Blaulichtsuperpolizze (Haftpflicht+Fahrzeug-Kasko+Rechtsschutz) für den WU-13LL bei der Niederösterreichischen Versicherung für die Feuerwehr Rekawinkel mit einer derzeitigen Jahresprämie von € 425,34 Haushaltskonto Buchung: HH-St.: 1/164000-670020 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Versicherung FF Rekawinkel  Haushaltskonto Bedeckung: HH-St.: 1/164000-670020 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Versicherung FF Rekawinkel 16. Blaulichtsuperpolizze (Haftpflicht+Fahrzeug-Kasko+Rechtsschutz) für den WU-30CD bei der Niederösterreichischen Versicherung für die Feuerwehr Rekawinkel mit einer derzeitigen Jahresprämie von € 395,32 
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Haushaltskonto Buchung: HH-St.: 1/164000-670020 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Versicherung FF Rekawinkel  Haushaltskonto Bedeckung: HH-St.: 1/164000-670020 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Versicherung FF Rekawinkel 17. Blaulichtsuperpolizze (Haftpflicht+Fahrzeug-Kasko+Rechtsschutz) für den WU-901GK bei der Niederösterreichischen Versicherung für die Feuerwehr Rekawinkel mit einer derzeitigen Jahresprämie von € 624,26 Haushaltskonto Buchung: HH-St.: 1/164000-670020 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Versicherung FF Rekawinkel  Haushaltskonto Bedeckung: HH-St.: 1/164000-670020 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Versicherung FF Rekawinkel 18. Blaulichtsuperpolizze (Haftpflicht+Fahrzeug-Kasko+Rechtsschutz) für den N 66.586 bei der Niederösterreichischen Versicherung für die Feuerwehr Rekawinkel mit einer derzeitigen Jahresprämie von € 395,32 Haushaltskonto Buchung: HH-St.: 1/164000-670020 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Versicherung FF Rekawinkel  Haushaltskonto Bedeckung: HH-St.: 1/164000-670020 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Versicherung FF Rekawinkel 19. Blaulichtsuperpolizze (Haftpflicht+Fahrzeug-Kasko+Rechtsschutz) für den N 6.451 bei der Niederösterreichischen Versicherung für die Feuerwehr Rekawinkel mit einer derzeitigen Jahresprämie von € 275,90 Haushaltskonto Buchung: HH-St.: 1/164000-670020 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Versicherung FF Rekawinkel  Haushaltskonto Bedeckung: HH-St.: 1/164000-670020 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Versicherung FF Rekawinkel 20. Blaulichtsuperpolizze (Haftpflicht+Fahrzeug-Kasko+Rechtsschutz) für den WU-121FK bei der Niederösterreichischen Versicherung für die Feuerwehr Rekawinkel mit einer derzeitigen Jahresprämie von € 395,32 Haushaltskonto Buchung: HH-St.: 1/164000-670020 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Versicherung FF Rekawinkel  Haushaltskonto Bedeckung: HH-St.: 1/164000-670020 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Versicherung FF Rekawinkel 21. E-Geräte-/Anlagenversicherung bei der Niederösterreichischen Versicherung für die Feuerwehr Rekawinkel mit einer derzeitigen Jahresprämie von € 659,27 Haushaltskonto Buchung: HH-St.: 1/164000-670020 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Versicherung FF Rekawinkel  Haushaltskonto Bedeckung: HH-St.: 1/164000-670020 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Versicherung FF Rekawinkel  Entscheidung: Dafür: Einstimmig  zu Top 05 – Wartungsvertrag ABA Firma Xylem Sachverhalt (vorbereitet von UStR DI Brandstetter / W. Dibl) In Ergänzung zum Beschluss des GR vom 21.03.2018 soll nunmehr dieser um eine weitere Pumpanlage erweitert werden. Auf Empfehlung des Wirtschaftshofdirektors M. Hebenstreit soll für die Abwasserpumpanlagen, ausgenommen Frauenwart (anderes Produkt), ein 
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Wartungsvertrag abgeschlossen werden. Bisher erfolgte die Wartung individuell und anlassbezogen. Diese Empfehlung wird auch vom Bauamt unterstützt und als zweckmäßig angesehen.  Die Bedeckung ist durch 1/851-619 (ABA - Instandhaltung Sonderanlagen) gegeben. UStR DI Brandstetter stellt den Antrag:   Der GR möge den Wartungsvertrag gemäß dem Angebot der Firma Xylem vom 29.11.2018 mit einem Wartungspreis von € 3.600,-- / Jahr (2 Personen) exkl.Ust. auf mind. 36 Monate (25% Rabatt !) beschließen.  Entscheidung: Dafür: Einstimmig   
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20:35 Es findet eine 10-minütige Pause statt.  20:45 Uhr der Bürgermeister geht weiter in die Tagesordnung ein.   Zu Top 6 – Anpassung Plakatierungsentgelt Wird abgesetzt und in den zuständigen Ausschuss verwiesen, für eine neuerliche Beratung.   Zu Top  7  – Anschaffung Bagger TB225 Sachverhalt (vorbereitet von GR Mag.Jedlaucnik/M.Hebenstreit) Unser alter Bagger TB016 ist mittlerweile seit 20 Jahren in Einsatz und hat 7600 Arbeitsstunden geleistet.  Eine Ersatzanschaffung zum bestehenden Bagger ist unbedingt notwendig. Anstehende Arbeiten für den neuen Bagger sind:  
 ~ 11.000m Gehwege wiederherstellen nach Winterdienst 
 davon ~300m Lastberger Waldweg verbreitern, wo wir unbedingt einen größeren Bagger benötigen (Räumung mit Lader für den Winterdienst erforderlich) 
 zusätzlich 7000m sonstige Wege (Winterdienstsperre) 
 Asphaltrecycling am Lagerplatz lockern ca. 5 Wochen inkl. Stehzeit 
 Alle Wassergräben ausheben und von Boden aus auf LKW verladen.  Hr. Wirtschaftshofdir. Hebenstreit tendiert auf den TB225 der Firma Huppenkothen Baumaschinen, weil es der einzige Bagger ist der das Fahrwerk von 1100 auf 1500 verstellen kann und wir auch andere Arbeitsmaschinen von dieser Firma angekauft haben und das Service von dieser Firma durchgeführt wird.   Es liegen drei Angebote für den Bagger vor. Fa. Huppenkothen Baumaschinen inkl Ust   € 51.356,-- Fa. Kuhn Baumaschinen inkl. USt    € 55.200,-- Fa. Zeppelin inkl. USt      € 60.528-- Die Möglichkeit die Arbeiten für die ein Bagger benötigt wird zuzukaufen wurde in der Vorbereitung ebenfalls berücksichtigt und im Ausschuss besprochen. Wirtschaftlichkeitsgründe und Gründe der Verfügbarkeit sprechen jedoch für ein eigenes Gerät.    
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Vereinfachte Wirtschaftlichkeitsberechnung (ohne Inflationsbereinigung) : Bagger TB016 ist mittlerweile seit 20 Jahren in Einsatz und hat 7600 Arbeitsstunden geleistet.  z.B. Fa. Grasl verlangt für den Einsatz eines Baggers pro Stunde € 85,--  → Stundensatz à € 85 x 7600 Arbeitsstunden (exkl. Überstellung) € 646.000,-- (Inkl. Überstellung kämen noch à € 180,-- dazu)  Unser Stundensatz liegt im Schnitt bei € 22,-- x 7600  € 167.200,-- Servicearbeiten bei eigenem Bagger ca.    €   10.000,-- ,  Treibstoff ca.       €   30.000,--  Ankauf alter Bagger      €   35.000,-- Ergibt eine Summer der Ausgaben von   € 242.200,--  Weiters empfiehlt Herr Hebenstreit den alten Bagger zu behalten da er aufgrund seiner Größe für einige Arbeiten ideal geeignet ist und bei einem Verkauf nur ein sehr geringer Erlös erwartet werden kann. Die anwesenden Ausschussmitglieder schließen sich der Empfehlung an. Bedeckung: 1/821000-040000 Ankauf von Fahrzeugen Eine positive Empfehlung des Ausschusses liegt vor.   GR Mag. Jedlaucnik stellt den Antrag: Der Gemeinderat, möge die Anschaffung des neuen Baggers bei der Firma Huppenkothen um € 51.356,-- inkl Ust beschließen.   Entscheidung: Dafür: Einstimmig StR Kalchhauser nimmt an der Abstimmung nicht teil  Zu Top 8 – Stadtsaal – Verlängerung Mietvertrag mit den Pfadfindern Sachverhalt (vorbereitet von GR Mag. Jedlaucnik/T. Hager)  Seit 1. Juli 2014 bis einschließlich 30. Juni 2019 läuft der aktuelle Mietvertrag zwischen der Stadtgemeinde Pressbaum und den Pfadfindern in Niederösterreich betreffend dem Mietobjekts ehemalige Kegelbahn im Untergeschoß des Stadtsaales. Der vereinbarte Mietzins beträgt jährlich Euro 350,- zuzüglich 20 % USt. Die öffentlichen Abgaben sind in diesem Betrag inbegriffen. Die Stromkosten sind vom Mieter zu entrichten. Die Kosten der Errichtung und Vergebührung des Mietvertrages trägt der Mieter.  
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 GR Mag. Jedlaucnik stellt den Antrag: Der Gemeinderat möge den beiliegenden Mietvertrag mit den Pfadfindern Niederösterreich zu gleichen Konditionen um weitere 5 Jahre zu verlängern.  Dieser Antrag kommt nicht zum Beschluss und wird in den zuständigen Ausschuss verwiesen. Kündigung, Indexanpassung sowie Laufzeit 3 od. 5 Jahre sind vorab durch Mag. Schindlecker abzuklären.     Zu Top 9 – Stadtsaal Verlängerung Leihvertrag Sachverhalt Auf Grund der Tatsache, dass der Leihvertrag mit Hrn. Roland Mayer betreffend den Stadtsaal Pressbaum per 30. Juni 2019 ausläuft, wäre dieser zu verlängern. Nach Rücksprache mit Hrn. Mayer am 04. März 2019 ist Hr. Mayer bereit, die Stadtsaalverwaltung für weitere 5 Jahre zu übernehmen. Dies wäre bis 30. Juni 2024.  
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  GR Mag. Jedlaucnik stellt den Antrag: Der Gemeinderat möge den beiliegenden Leihvertrag mit Hrn. Roland Mayer zu gleichen Konditionen um weitere 5 Jahre zu verlängern.  Entscheidung: Dafür: Einstimmig  zu Top 10 – Bericht Bibliothek  Sachverhalt (vorbereitet von Bgm. Schmidl-Haberleitner) Die „Öffentliche Bibliothek der Pfarre Pressbaum“ wurde vor ca. 20 Jahren durch Frau Maria Trimmel gegründet, ist derzeit im Pfarrhaus Pressbaum untergebracht und bietet interessante und aktuelle Lektüre für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an.   Auf Grund regelmäßig stadtfindender Buchankäufe ist die angeführte Bibliothek aktuell und gut bestückt. Sie wird derzeit von 8 ehrenamtlichen Bibliothekarinnen, von denen 6 staatlich geprüft sind, betreut.  Zu ihren Aufgaben gehört es auch, die angebotenen Bücher zu sichten, zu katalogisieren und nach Themen und Jahrgangsstufen zu ordnen.  Das gesamte Bibliotheksteam unter Leitung von Frau Maria Trimmel wird seine Funktionen und ehrenamtlichen Tätigkeiten mit Juni 2019, aus Altersgründen, zurücklegen. Da sich in der Pfarrgemeinde, aus Zeitgründen, niemand für ein Weiterführen der „Öffentliche Bibliothek“ findet, wurde der Wunsch an die Stadtgemeinde Pressbaum heran getragen die „Öffentliche Pfarrbibliothek“ in eine „Öffentliche Gemeindebibliothek“ umzuwandeln.  Am 30.03.2019 fand in Pressbaum ein Pfarrbibliothek Regionaltreffen zum Zwecke des Informations- und Erfahrungsaustausches unter Leitung von Mag. Gerhard Sarmann statt. Hier wurde über die Möglichkeit einer Umwandlung der „Öffentlichen Pfarrbibliothek“ in eine „Öffentliche Gemeindebibliothek und die vielen, diesbezüglich geführten Gespräche berichtet. Demnach wäre es grundsätzlich möglich, dass Projekt zu einem positiven Abschluss zu bringen.   
 So würde etwa die Pfarre Pressbaum unter Leitung von Stadtpfarrer Mag. Georg Herberstein den derzeitigen Bücherstand und die Bücherregale, vorbehaltlich eines Beschlusses des Kirchenvermögensrates, kostenlos der Stadtgemeinde überlassen.   
 Die Stadtgemeinde könnte vorbehaltlich eines Beschlusses des Gemeinderates Räumlichkeiten im Rathaus zur Verfügung stellen. 
 Die Bibliothekarin Sonja Lötsch würde gemeinsam mit Frau Cornelia Wagner und anderen Freiwilligen die Betreuung übernehmen.  
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 Bezüglich der Errichtung einer „Öffentlichen Bibliothek“ wurde von Frau Sonja Lötsch (Bibliothekarin) ein Bibliothekskonzept für die Stadtgemeinde Pressbaum erstellt. Dieses Konzept ist auch in den derzeitigen Dorf- und Stadterneuerungsprozess eingeflossen. Aus diesem ist die derzeitige Ausgangssituation, die Zielsetzungen, die Kosten und die möglichen Förderungen ersichtlich. 
 Von Seite des Landes ist man ebenfalls an einer Beibehaltung der Bibliothek interessiert und es wurde auch von Seite des Landes NÖ (Frau Verena Resch Servicestelle kommunale Bibliotheken) Unterstützung zugesagt.  
 Für diese Umsetzungsschritte sind aber noch die Zustimmung des Gemeinderates sowie des Vermögensrates der Pfarre notwendig. Auskunft von Frau Höbenstreit Katrin am 08.04.2019 (Leiterin der Fachstelle für kommunale Bibliotheken, Tel.: 02742/ 9005 DW 17989) Bei den Landesförderungen werden die Richtlinien nicht so streng wie bei den Bundesförderungen angelegt. Es muss an zwei Tagen in der Woche 15 Std. offen sein. Die Räumlichkeiten müssen ca. ca. 80 m² groß sein. Der Bücher der Pfarrbibliothek befinden sich auf einem aktuellen Stand.  Über den Wert der Bücher welche man der Stadtgemeinde Pressbaum überlassen würde, gibt es unterschiedliche Angaben.  Der Wert dürfte bei ca. 25.000.- bis 30.000.- Euro liegen.  Beim Entschluss des Gemeinderates der Stadtgemeinde Pressbaum die „Öffentliche Pfarrbibliothek“ in eine „Öffentliche Gemeindebibliothek“ umzuwandeln, würde Frau Höbenstreit Katrin (Leiterin der Fachstelle für kommunale Bibliotheken, Tel.: 02742/ 9005 DW 17989) die Stadtgemeinde unterstützend begleiten. Ab diesen Zeitpunkt können auch öffentliche Förderungen in Anspruch genommen werden. Bgm. Schmid-Haberleitner stellt den Antrag Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Pressbaum mögen den Beschluss fassen, dass die derzeit der katholischen Pfarre Pressbaum zugeordnete „Öffentliche Pfarrbibliothek, mit 30. Juni 2019, in eine der Stadtgemeinde Pressbaum zugeordnete „Öffentliche Gemeindebibliothek“ umgewandelt werden soll.  Grundvoraussetzung des Beschlusses ist: 
 Die kostenlose Überlassung des derzeitigen Bücherstandes und der Bücherregale durch den Vermögensrat der katholischen Pfarre Pressbaum an die Stadtgemeinde Pressbaum. 
 Die kostenlose Bereitstellung von Räumlichkeiten durch Stadtgemeinde Räumlichkeiten mit einer für die Förderwürdigkeit des Landes NÖ vorgesehenen Mindestfläche. 
 Die ehrenamtliche Betreuung der „Öffentlichen Stadtbibliothek“ nach den Richtlinien des Landes NÖ. 
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Im Budget 2019 sind für eine „Öffentliche Stadtbibliothek“ keine finanziellen Mittel vorgesehen. Diesbezüglich sind im Jahr 2019 Erfahrungswerte zu sammeln und für den Budgetvoranschlag 2020 notwendig Finanzmittel durch den Gemeinderat zu beschließen.  Belastung Whg TOP 1 im Rathaus: 300kg/m² an Gewicht ist laut BM DI Szerencsics zulässig. Der Ausschuss für Kunst und Kultur wird zur Vorberatung des Projektes beauftragt.  Zu Top 11 – Bericht Neubau Feuerwehrhaus 
 Projekt FFW-Gebäude Pressbaum Zusammenstellung nach einem Telefonat mit Hr. Vetter (IVW 3) am 19.3.2019  Vorbemerkung: In den folgenden Ausführungen sind die in Kürze aufliegenden Zahlen aus dem Rechnungsabschluss 2018 – sofern relevant – berücksichtigt.  Am 12.2. 2019 hat bei der IVW 3 eine Besprechung zur geplanten Errichtung eines neuen FFW-Gebäudes für die FFW Pressbaum stattgefunden. Die feuerwehrtechnischen Anforderungen und Rahmenbedingungen wurden vom Kommandanten Heuböck erläutert. Seitens der IVW 3 wurden zusätzliche Einsparungen in einem NTVA 2019 und einem neuen MFP bis 2023 gefordert.  Seitens der Stadtgemeinde Pressbaum werden folgende Einsparungen vorgeschlagen:  
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  Im Jahr 2019 sind zusätzliche Einsparungen von € 218.200,--  und in den Folgejahren zwischen rund €150.000,-- und € 180.000,-- eingeplant. Erläuterung zu einigen Positionen: 
 Berücksichtigung der Ergebnisse der Gemeindeverbände Standesamt, NMS und Musikschule 
 Anhebung der Beiträge für die Nachmittagsbetreuung in den KIGA 1, KIGA 2 und KIGA 5 
 KIGA 4 beginnt um 1 Jahr verschoben 
 KIGA 6 zur Gänze gestrichen, Projekt wird nicht umgesetzt 
 Musikschule werden Gemeindebeiträge eingefroren – Mehrausgaben müssen durch Anhebung Gebühren abgedeckt werden 
 Bauhof mittelfristige Verringerung der Personalkosten wegen Inbetriebnahme des Müllsammelzentrums  Klar ist, dass zur Realisierung obiger Einsparungen auch entsprechende GR-Beschlüsse bzw. Umsetzungsschritte in den in Pressbaum ansässigen Gemeindeverbänden begleitend zu einem NTVA bzw. in den Folgemonaten notwendig sind. Die in obiger Tabelle ausgewiesenen „Einsparungen“ werden (gemäß Mail der IVW 3 vom 14.3.2019) als entsprechende Sollüberschüsse an das neu anzulegende aoH-Projekt FFW-Gebäude zugeführt. Damit verringert sich die notwendige Darlehenssumme um ca. € 918.000,--. 

Kto Bezeichnung VA 1/minus VA 1/minus VA 1/minus VA 1/minus VA 1/minus2/plus 2/plus 2/plus 2/plus 2/plus1/022010-752 Beitrag Standesamtsverband 95.300 15.400 95.300 0 95.300 0 95.300 0 95.300 01/031-728 Leistungsentgelte Raumordnung 45.000 10.000 25.000 5.000 20.000 20.000 20.0001/0620-728 Ehrungen 3.000 1.500 3.000 1.500 3.000 1.500 3.000 1.500 3.000 1.5001/163-774 Investitionen FFW 39.000 9.000 12.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 01/211-755 Transfer SNB 183.000 183.000 10.000 184.000 10.000 184.000 10.000 185.000 11.0001/212-720 NMS-Gemeinde 245.900 34.600 248.000 0 250.000 0 252.000 0 253.000 02/24001+810 KIGA Nachmittagsbetreuung 28.000 1.000 28.000 3.000 28.000 3.000 28.000 3.000 28.000 3.0002/24002+810 KIGA Nachmittagsbetreuung 40.000 2.000 40.000 4.500 40.000 4.500 40.000 4.500 40.000 4.5001/24004 KIGA 4 (Kleinstkind) 37.600 37.600 82.600 45.000 72.600 0 72.600 72.6002/24004+8101 KIGA 4 Elternbeiträge 14.000 -14.000 28.000 10.000 28.000 8.000 28.000 8.000 28.000 8.0002/24005+8101 KIGA 5 Eltern SC 12.000 1.000 12.000 4.000 12.000 1.400 12.000 1.400 12.000 1.4002/24006 KIGA 6 Pfarre 39.500 -39.500 78.900 -78.900 78.900 -78.900 78.900 -78.9001/24006 KIGA 6 57.300 57.300 114.500 114.500 114.500 114.500 114.500 114.5001/262-777 Zuschüsse für Sportplatz 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.0002/262+871 Förderung Zaun 4.000 -4.0001/320-752 Musikschule 171.000 37.500 174.000 3.000 174.000 3.000 174.000 3.000 174.000 3.0001/512-72801 Leistungen Gesundheit 7.500 2.000 7.500 1.500 7.500 1.500 7.500 1.500 7.500 1.5001/522-728 Umwelt-sonstige Leistungen 4.000 1.000 4.000 2.000 4.000 2.000 4.000 2.000 4.000 2.0001/612-611, 611001 Gemeindestrassen 50.000 10.000 50.000 10.000 50.000 10.000 50.000 10.000 50.000 10.0001/612-6112 Bäume 6.000 2.000 6.600 2.600 6.600 2.600 6.600 2.600 6.600 2.6001/633-006 Wildbachverbau 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.0001/639-613 Wasserläufe 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.0001/640-04 Verkehrszeichen 7.000 2.000 7.000 2.000 7.000 2.000 7.000 2.000 7.000 2.0001/789-710 Amtsausstattung Beschilderung 30.000 20.000 20.000 20.000 0 0 01/820-01 Gebäude Bauhof 210.000 0 30.000 -65.000 30.000 10.000 10.000 0 5.000 01/820-511 Bezüge 421.100 0 427.400 27.400 433.800 40.000 440.300 40.000 446.900 40.0001/850-042 Wasseranlagen 110.000 20.000 100.000 10.000 110.000 20.000 110.000 20.000 110.000 20.0001/850-619 Wasser Sonderanlagen 50.000 10.000 50.000 10.000 50.000 10.000 50.000 10.000 50.000 10.0001/851-004 Kanalbauten 120.000 20.000 100.000 10.000 100.000 10.000 100.000 10.000 100.000 10.000Einsparung 218.200 149.300 190.100 180.100 181.100

Einsparungsvorschläge für NTVA 20192019 2020 2021 2022 2023
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 Das Projekt FFW-Gebäude stellt sich aus heutiger Sicht wie folgt dar: Die Stadtgemeinde kauft von der PKomm das ehemalige ASFINAG-Grundstück (Kreditübernahme) an und plant und errichtet ein Gebäude für die FFW-Pressbaum. Um Kosten zu sparen, wird das ehemalige ASFINAG-Verwaltungsgebäude für die Verwaltungszwecke der Feuerwehr sowie das oberste Geschoss für eine Vermietung durch die Gemeinde (Interessent Hilfswerk) renoviert. Die Fahrzeughalle mit den Nebenanlagen wird neu gebaut. Im Keller des alten Gebäudes soll die Tafel Österreich Räumlichkeiten erhalten. Am Areal ist auch noch eine Reservefläche für einen allfälligen Rettungsstützpunkt vorgesehen. Für das Projekt (ohne Rettungsstützpunkt) ergibt sich folgender Überblick: 
 Gesamtkosten € 4.960.000,-- 

o Grundkauf (Darlehensübernahme PKomm)   € 1,2 Mio. 
o Sanierung Altgebäude Nutzung Gemeinde (ev. Anmietung Hilfswerk)          € 605.000,-- 
o Feuerwehrgebäude (Fahrzeughalle neu + Verwaltung Sanierung Altbestand + Nebenkosten)        € 3,155 Mio. 

 Finanzierung 
o Landesförderung erwartet     € 1,0 Mio. 
o Förderung Kommunalinvest    € 67.000,-- 
o Zuführungen aus oH (2018-2023)    € 1,445 Mio. 
o Darlehensbedarf (Laufzeit 25 Jahre)  € 2,448 Mio.  

 Projektstart Herbst 2019 
 Bauphase 2020 bis Mitte 2022 (in Abhängigkeit von Ausschreibung) 
 Rückzahlungsbeginn für das Darlehen 2023 Aus dem Darlehensbedarf ergibt sich eine jährliche Belastung für Tilgung und Zinsen von etwa € 103.000,--.   In nachstehender Tabelle ist die Auswirkung dieser Darlehensaufnahme auf den Verlauf des Aufwandes für Tilgung und Zinsen auf Basis des Jetztstandes dargestellt.       
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Mittelfristige Planung Tilgung und Zinsen von PressbaumIST FFW-Geb Summe2015 1.516 1.5162016 1.370 1.3702017 1.412 1.4122018 1.475 1.4752019 1.532 1.5322020 1.620 1.6202021 1.569 1.5692022 1.526 1.5262023 1.328 105 1.4332024 1.300 105 1.4052025 1.250 105 1.3552026 1.200 105 1.3052027 1.150 105 1.2552028 1.100 105 1.2052029 1.050 105 1.1552030 1.000 105 1.1052031 950 105 1.0552032 900 105 1.0052033 850 105 9552034 800 105 9052035 750 105 8552036 700 105 8052037 650 105 7552038 600 105 7052039 550 105 6552040 500 105 6052041 450 105 5552042 400 105 5052043 350 105 4552044 300 105 4052045 250 105 3552046 200 105 3052047 150 105 2552048 100 105 205

   

  Die finanzielle Lage von Pressbaum: 
 Pressbaum hat in den letzten 12 Jahre alle Rechnungsabschlüsse ohne Abgang halten können. Insgesamt wurden in dieser Zeit rund € 5,6 Mio. an Sollüberschüssen im oH ausgewiesen. 
 Pressbaum liegt in der Pro-Kopfverschuldung im Jahr 2016 mit € 2.379,-- um etwa € 225,-- über dem NÖ-Durchschnitt (Basis Gemeindefinanzberichte). 
 Im Jahr 2018 betrug die Pro-Kopfverschuldung inklusive Leasing € 2.379,--. 
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 Der Rückgang der jährlichen Belastungen für Pressbaum beträgt von 2019 bis 2023 auf Basis des Ist-Standes rund € 200.000,--. 
 Der zusätzliche Bedarf für das Projekt FFW-Gebäude beträgt ab 2023 rund € 100.000,--.  

 Anmerkung: Bei obigen Grafiken wird unterstellt, dass bis 2022 keine weiteren Projekte aktiv werden. Zuzählung von € 1,848 Mio. 2020 und € 0,6 Mio. 2021.  Position Pressbaums: 
 Ein neues FFW-Gebäude ist unbedingt erforderlich. 
 In der Projektplanung sind die möglichen Synergien bestens genutzt und die geplanten Investitionen auf ein Mindestmaß beschränkt. 
 Aus dem Projekt ergibt sich keine übermäßige Verschuldung der Gemeinde (gem. § 90 NÖ. GO) und die Investition ist im Rahmen der Gemeindefinanzen finanzier- und verkraftbar.  Weitere Vorgangsweise: 
 „Zustimmung“ der IVW 3 zu dieser Aufstellung 
 Finanzierungsbesprechung im Büro LH – Klärung der zu erwartenden Förderungen 
 Erstellung eines Entwurfes für einen NTVA inkl. begleitender GR-Beschlüsse 

o Einarbeitung Einsparungsliste in einen NTVA 2019 inkl. MFP 
o Anlage eines aoH-Projektes FFW-Gebäude inkl. Förderungen, Zuführungen aus oH und Darlehen 
o GR-Beschlüsse über periodische Überprüfung der „Betriebsfinanzierungspläne“ zur allfälligen Ausarbeitung von 
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Gebührenanpassungen und Reduzierung des Personals am Wirtschaftshof nach Inbetriebnahme des neuen Müllsammelzentrums 
 Vorlage des Entwurfes eines NTVA 2019 an die IVW 3 zur „Freigabe“ 
 Auflage des NTVA 2019 und Beschlussfassung im GR  
 Kurze Zusammenfassung des Finalisierungsgespräches mit dem Amt der NÖ Landesregierung vom 26.03.2019:  

 Die Reduktion der Darlehenssumme von 3,5 Mio auf 2,5 Mio Euro sowie die dargestellten Einsparungen (siehe Brief vom 25.03.2019 – Aufstellung von StR DI Wiesböck) reichen aus, um eine aufsichtsbehördliche Bewilligung für das Projekt zu bekommen. 
 Einarbeitung in dieser Form in den Nachtragsvoranschlag 2019 sowie in den Mittelfristigen Finanzplan 
 BZ 3 vom Land wird mit voraussichtlich ca. 200.000 Euro/jährlich für die kommenden Jahre geschätzt (derzeit Straßenbau) 
 BZ 1 vom Land wird mit voraussichtlich ca. 394.000 Euro/jährlich geschätzt  
 Von 2020 bis 2022 ist der Betrag von 130.000 Euro der BZ für das Feuerwehrhaus zu verwenden und somit im VA auszuweisen - Die BZ 3 wird vom Land voraussichtlich um 30.000 Euro, d.h. also auf 230.000 Euro erhöht  
 Zusätzliche BZ vom Land: 4 x 130.000 Euro . 2019 bis 2022 
 LFSA Darlehen Zwischenfinanzierung ist möglich 3 Jahre für den gesamten Darlehensbetrag (Baukosten ohne Liegenschaft und ohne Einrichtung) 1,2448 Mio Euro 
 LFSA Darlehen auf weitere 15 Jahre  für 350.000 Euro möglich 
 2020 bis 2022 – Förderung aus dem Bereich Raumordnung ist mit Euro 30.000/jährlich möglich – ist immer mit VA einzureichen für das kommende Jahr   

 Der Spatenstich soll am 5. 5. 2019 stattfinden, folgender Textentwurf liegt von Kdt. Ing. Heuböck vor: Entwurf der Einladung zur Spatenstichfeier Auf Briefpapier der Stadtgemeinde Pressbaum Datum   Betreff: Spatenstich zu Errichtung des Hilfs- und Einsatz Leitzentrum Pressbaum H.E.L.P.  Sehr geehrte Herr / Frau __________________  
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Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Pressbaum hat in seinen Sitzungen am 29.11.2017 und am 12.12.2018 Grundsatzbeschlüsse zum Neubau eines Feuerwehrhauses getroffen. Um mögliche Synergien frei zu setzen und die bestehende Baustruktur optimal zu nutzen, gehen damit eine Nutzung durch weitere Hilfs- und Einsatzeinrichtungen, wie der Tafel Österreich und dem Hilfswerk NÖ, sowie die Reservierung von Flächen für einen allfälligen Rettungsstandort einher.  Die Feuerwehr Pressbaum soll nach 140 Jahren an einen neuen Standort übersiedeln. Dort wird sie über jene Raum- und Flächenkapazitäten verfügen, die sich aus der Risikoabschätzung auf Grund der stark gestiegenen Einwohnerzahl ergeben und daraus folgend in der Ausrüstungsverordnung festgelegt sind. Dabei wird die bestehende Gebäudestruktur des ehemaligen ASFINAG Verwaltungsgebäudes weiter genutzt. Wie laden sie zu unserer Spatenstichfeier ein: Sonntag 5. Mai 2019 Beginn   10:00 Uhr Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche Pressbaum Fahrzeugkorso  11:15 Uhr  Fahrzeuge von Feuerwehr, Rot Kreuz und Hilfswerk bewegen sich im Konvoi von der Kirche zu neuen Standort (ehemals ASFINAG) Spatenstichfeier 12:00 Uhr am neuen Standort (ehemals ASFINAG)  Die Einladung soll von der Stadtgemeinde Pressbaum erfolgen. Kostenübernahme und Organisation durch FFW Pressbaum .  Es gibt keine Einwände gegen den symbolischen Spatenstich am 05.05.2019  Zu Top 12 – Korrektur Mittagessen Kindergarten Sachverhalt: (vorbereitet von StR Heise/Ch. Müller) Die Beschlüsse vom 23.02.2016 Top 5b und vom 27.02.2019 Top 21 wurden umsatzsteuerlich falsch beschlossen und sind aus diesem Grund aufzuheben. Der Preis für ein Mittagessen (Grundlage unveränderter Nettopreis der Fa. Ströbel aus dem Jahr 2016) beträgt Netto € 3,54. Die Stadtgemeinde verrechnet den Betrag von € 3,54 Netto zuzüglich gesetzlich vorgeschriebener Umsatzsteuer an die Erziehungsberechtigten weiter.  StR Heise stellt den Antrag: Der Gemeinderat möge die Beschlüsse vom 23.02.2016 Top 5b und vom 27.02.2019 Top 21 aufheben und einen neuerlichen Beschluss mit einem Essenspreis von € 3,54 Netto rückwirkend per 05.09.2016 (Beginn Kindergartenjahr 2016/2017) beschließen.  
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Entscheidung: Dafür: Einstimmig Wortmeldung: UStR Sigmund,  Zu Top 13 – Auftragsvergabe – Kollektivunfallversicherung für das Ferienspiel Sachverhalt (vorbereitet von Vzbgm.in Wallner-Hofhansl/Thomas Hager)  Seit Jahren wird für die Teilnehmerinnen bei den Veranstaltungen im Rahmen des alljährlichen Ferienspiels eine Kollektivunfallversicherung – derzeitiger Auftragnehmer: die GENERALI mit der Polizze: 171-2523-0769UVK – abgeschlossen. Die Abrechnung erfolgt im Nachhinein, abhängig von den jeweils bei den einzelnen Veranstaltungen gezählten Teilnehmerinnen. Die jährlichen Kosten betragen durchschnittlich zirka € 100,- (abhängig von der tatsächlichen Teilnehmerinnenanzahl). Nunmehr möge der Gemeinderat die Auftragsvergabe bis auf Widerruf an die GENERALI betreffend die alljährliche Kollektivunfallversicherung für die Teilnehmerinnen des Ferienspiels zu jährlichen Durchschnittskosten von € 100,- beschließen.   Haushaltsstelle: Buchung: 1/439000-670000 Kollektive Unfallversicherung Ferienspiel Haushaltsstelle: Bedeckung: 1/439000-670000 Kollektive Unfallversicherung Ferienspiel gemäß NTR-VA 2019 Beschlussfassung am 19.06.2019   Vzbgm.in Wallner-Hofhansl stellt den  Antrag: Der Gemeinderat möge die Auftragsvergabe - bis auf Widerruf - an die GENERALI betreffend die alljährliche Kollektivunfallversicherung für die Teilnehmerinnen des Ferienspiels zu jährlichen Durchschnittskosten von € 100,- (abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Teilnehmerinnen bei den einzelnen Veranstaltungen) beschließen.  Haushaltsstelle: Buchung: 1/439000-670000 Kollektive Unfallversicherung Ferienspiel Haushaltsstelle: Bedeckung: 1/439000-670000 Kollektive Unfallversicherung Ferienspiel gemäß NTR-VA 2019 Beschlussfassung am 19.06.2019  Entscheidung: Dafür: Einstimmig  Zu Top 14 - Mitgliedschaft Verein „Museen und Sammlungen Niederösterreich“  Sachverhalt (vorbereitet von StR Kalchhauser/Mag. B.Bernardini) Mit 23. März 2016 ist das Heimatmuseum dem Verein „Museen und Sammlungen Niederösterreich“ mit Sitz in Atzenbrugg beigetreten. Geschäftsführung des Vereins ist gleichzeitig Geschäftsführerin von Museumsmanagement Niederösterreich  „§2 Zweck 1. Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, vertritt die Interessen und Anliegen der in Niederösterreich eingerichteten Lokal-, Regional- und Spezialmuseen sowie der öffentlich zugänglichen Sammlungen gegenüber Ämtern, Behörden und der 
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Öffentlichkeit. Er ist bestrebt, dass die Museen und Sammlungen Niederösterreichs und die durch sie wahrgenommenen Aufgaben als für die Gesellschaft wertvoll anerkannt und entsprechend gefördert werden. Er ist bestrebt, mit öffentlichen und privaten Einrichtungen des Kultur- und Bildungsbereiches zusammenzuarbeiten. 2. Der Verein fördert eine wissenschaftlich fundierte und auf aktuellen Erkenntnissen des Museumswesens beruhende Einrichtung und Präsentation der niederösterreichischen Museen und Sammlungen. 3. Der Verein ist Dachverband der in Niederösterreich eingerichteten Lokal-, Regional- und Spezialmuseen sowie der öffentlich zugänglichen Sammlungen. (4) Der Verein ist gemeinnützig, überparteilich und überkonfessionell.“ (Auszug aus Vereinsstatuten)  Erfahren haben wir davon erst, weil Ende Februar 2019 eine Einladung zur Generalversammlung am 9.3.2019 eintraf. Da im Museum darüber keine Unterlagen vorlagen, haben wir den Verein „Museen und Sammlungen Niederösterreich“ direkt um nähere Informationen gebeten.  Demnach war nicht der Pressbaumer Museumsverein selbst Mitglied, sondern das Heimatmuseum als Institution selbst mit der Stadtgemeinde Pressbaum als Rechtsträger. Ansprechperson war Gabriela Kraus. Die jährlichen Zahlungen für den Mitgliedsbeitrag wurden direkt vom Konto des Museumsvereines Pressbaum geleistet. Der Museumsverein Pressbaum wurde in der Generalversammlung am Freitag, dem 22.Februar 2019 aufgelöst.  Anbei die Beitrittserklärung zum Verein „Museen und Sammlungen Niederösterreich“ von März 2016 als Kopie sowie die Vereinsstatuten.  Die Mitgliedschaft könnte ohne neue Beitrittserklärung weiterlaufen. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beläuft sich derzeit auf 40€. Austritt ist jährlich per 31. Dezember möglich, mit schriftlicher Mitteilung bis Ende Oktober. Für 2019 wurden noch keine Mitgliedsbeiträge eingehoben.  StR Kalchhauser stellt den  Antrag:  Der Gemeinderat möge die Beibehaltung der Mitgliedschaft des Museums der Stadt Pressbaum beim Verein „Museen und Sammlungen Niederösterreich“ beschließen.  Entscheidung: Dafür: Einstimmig  Zu Top 15 – EDV Softwareanschaffung Übertrag  Sachverhalt (vorbereitet von StR DI Wiesböck/Mag. St. Wallner)  Für EDV Software gab es bisher lediglich das Konto 1/900100-042200.  Nach Voranschlagerstellung wurde im Sinne der VRV 2015 das genannte Konto in zwei separate Haushaltsstellen auf gesplittet. Zum einen ist dies die Haushaltsstelle 1/9001-070000 für einmalige Softwarekosten (z.B. Anschaffung eines Programmes) und die Haushaltstelle 1/9001-728000 für laufende Softwarekosten wie z.B. monatliche Lizenzgebühren. 
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Da der für die Softwarekosten budgetierte Gesamtbetrag € 74.900.-- von jedoch lediglich der Haushaltsstelle 1/9001-728000 zugewiesen wurde, ist bis dato kein Geld auf der Haushaltstelle 1/9001-070000 vorhanden. Um nicht bei jeder einmaligen Softwareanschaffung einen gesonderten Beschluss für den Übertrag des benötigten Betrages von Konto 1/9001-728000 auf Konto 1/9001-070000 fassen zu müssen, soll vom Konto 1/900100-728000 eine VA Übertragung von € 10.000,00 auf das neue Konto 1/90010-070000 beschlossen werden.  StR DI Wiesböck stellt den Antrag:  Der Gemeinderat möge die VA Übertragung von € 10.000-- von der Haushaltsstelle 1/9001-728000 (laufende Software) auf die Haushaltsstelle 1/9001-070000 (einmalige Kosten für Software) beschließen.  Entscheidung: Dafür: Einstimmig  Zu Top 16 - Personalüberlassungsvertrag zwischen der Stadtgemeinde Pressbaum und der PKomm- Pressbaumer Kommunal GmbH Wurde abgesetzt  Zu Top 17 – Mitarbeiter bewegen Mitarbeiter (Gesundheitsteam) Sachverhalt (Vorbereitet vom Gesundheitsteam)  Das Gesundheitsteam:  Mitglieder: vom Wirtschaftshof: Lehner Georg,  vom Kiga1 Fr. Hosemann Sabine,  vom Kiga 2 Fr. Bapperger Elisabeth,  vom Rathaus: Fr. Höbart-Gürtler Daniela, Fr. Ritzka Sandra und Fr. Schäfer Regina   Die Stadtgemeinde Pressbaum, will Ihren Mitarbeitern anlässlich der Verleihung des „BGF Gütesiegels für Betriebliche Gesundheitsförderung“ gesundheitsfördernde Maßnahmen ermöglichen.  Da die Arbeit der Mitarbeiter im Rathaus meist sitzende Tätigkeiten umfasst, die Kolleginnen in den Kindergärten einem hohen Stress- und Lärmpegel ausgesetzt sind und die Mitarbeiter vom Wirtscchaftshofs einseitige, körperliche Arbeiten ausüben, wird empfohlen, Bewegung in den Betrieben einzuführen, denn durch einfache Übungen kann oft effektiv Erkrankungen vorgebeugt werden. Erhofft wird mehr Produktivität, Gesundheit (weniger Krankenstände), besseres Betriebsklima.  Das Gesundheitsteam möchte 1x wöchentlich 15 Minuten Dehn-, Kräftigungs-, und Mobilisierungsübungen von und für Mitarbeiter durchführen. Frau Höbart-Gürtler und Frau Schäfer aus dem Gesundheitsteam haben an einem Workshop teilgenommen, indem ihnen einfache, aber effektive Übungen für den Arbeitsalltag beigebracht wurden 
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um kleinen Haltungsschäden, Verspannungen und infolge Erkrankungen des Bewegungsapparats vorzubeugen.  Die beiden geschulten Mitarbeiterinnen sind bereit, die Kollegen und Kolleginnen des Gesundheitsteams mit den erlernten Übungen vertraut zu machen, damit sie die Übungen an ihren jeweiligen Dienstorten weitergeben können.  Folgende Zeiten werden vorgeschlagen:  Rathaus: Dienstag 13:30 Uhr im 3. Stock (Höbart-Gürtler, Schäfer) Wirtschaftshof: Freitag 11:45 Uhr (Lehner) KiGA1: Mittwoch 8:15 Uhr (Hosemann) KiGA2: Donnerstag 8:15 Uhr (Bapperger)  Das Gesundheitsteam stellt den Antrag: Der Gemeinderat möge bitte dem Gesundheitsteam ermöglichen 15 Minuten pro Woche gesundheitsfördernde Übungen (siehe oben) während der Arbeitszeit für alle Mitarbeiter zu organisieren. Es wird eine Befristung bis 31.12.2019 festgelegt. Nach der Frist ist ein Bericht an die Amtsleitung abzugeben und dem FA-Ausschuss vorzulegen.  Entscheidung: Dafür: Einstimmig    
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zu Top 18 – Inhaltliche Behandlung von Dringlichkeitsanträgen  
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 UStR Sigmund stellt den Gegenantrag: Die Stadtgemeinde Pressbaum fordert zukünftig die Verlängerung aller S50 S-Bahnen von Wien Westbahnhof nach Eichgraben-Altlengbach. Entscheidung: Dagegen: StR Kalchhauser, GR Dr. Großkopf, GR Auer, GR Szerencsics, GR Polzer, GR Söldner, Vzbgm. Wallner-Hofhansl, GR Naber, GR Tweraser, GR Hejda, GR Strombach, GR Kieseberg, GR Kerschbaum, StR DI Wiesböck Stimmenthaltung: GR Mag. Jedlauncik, GR Fahrner, GR Ing. Ded, UStR DI Brandstetter, Vzbgm. Gruber, StR Scheibelreiter, GR Ehnert, GR Pintar, Bgm. Schmidl-Haberleitner Mehrheitlich abgelehnt.  GR Dr. Großkopf stellt den Antrag:  Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Pressbaum möge die folgende Resolution und ihre offizielle Weiterleitung an die nö. Landesregierung beschließen. 
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Entscheidung: Dafür: Mehrheit d. GR Stimmenthaltung: GR Mag. Jedlaucnik  Wortmeldung: UStR Sigmund, GR Dr. Großkopf, StR Heise,   zu Top 19 - Berichte Bgm:  Obmann vom Sportverein: Bedankt sich für das Ballfangnetz und dass die Gemeinde 2/3 der Kosten übernommen hat.  Im Namen von Hrn. Heuböck, berichtet der Bgm. über die Einladung zum Spatenstich des neuen Feuerwehrhauses. Im KDZ Jahresbericht wird über CAF berichtet GR Hejda: Bildungsbericht 2018 im Anhang   Der Bürgermeister schließt den öffentlichen Teil der Sitzung um 21:33 Uhr.       V.g.g.    Der Bürgermeister:     Die Schriftführerin:     .......................................    …………………………………… Josef Schmidl-Haberleitner (ÖVP)                      Evelyn Stattin   Die Protokollprüfer:     …………………………………..   ............................................ StR Irene Heise (ÖVP)    Vzbgm. Alfred Gruber (SPÖ)      .......................................................  ............................................... StR Wolfgang Kalchhauser (WIR)   StR Anna-Leena Krischel Bakk.phil. (FPÖ)   
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  ......................................................      …………………………………………… GR Christine Leininger (GRÜNE)   GR Tanja Ehnert (NEOS)    
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